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Schreiben des Ministeriums für Finanzen vom 6. August 2020, Az.: 2-2230.4/19:

Nach § 34 Absatz 2 des Finanzausgleichsgesetzes dient die Gemeinsame Finanz-
kommission der Gewährleistung des prozeduralen Schutzes der kommunalen
Selbstverwaltung vor Entscheidungen über den kommunalen Finanzausgleich.

Sie legt dem Landtag Empfehlungen zur vertikalen Finanzverteilung vor, gibt
Empfehlungen zur horizontalen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
und zur Verteilung des Kommunalen Investitionsfonds.

Anbei übersende ich Ihnen den Bericht der Gemeinsamen Finanzkommission zur
Verständigung vom 20. Juli 2020.

Sitzmann

Ministerin für Finanzen

Mitteilung

des Ministeriums für Finanzen 

Bericht der Gemeinsamen Finanzkommission 

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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I.  Allgemeiner Teil 

1. Gemeinsame Finanzkommission 

Nach § 34 FAG haben Land und Kommunen eine Gemeinsame Finanzkommis-
sion eingerichtet. Sie dient der Gewährleistung des prozeduralen Schutzes der 
kommunalen Selbstverwaltung vor Entscheidungen über den kommunalen Fi-
nanzausgleich. 

Die Kommission hat die Grundlagen für einen aufgabengerechten vertikalen Fi-
nanzausgleich unter Berücksichtigung der Gleichrangigkeit der Aufgaben und der 
Leistungsfähigkeit des Landes zu ermitteln. Die Kommission gibt auch Empfeh-
lungen zur Verteilung des Kommunalen Investitionsfonds. 

Nach § 34 Absatz 1 FAG setzt sich die Kommission aus je drei Vertreterinnen 
oder Vertretern des Landes und der kommunalen Landesverbände zusammen. 
Die kommunale Seite wird vertreten durch je eine Vertreterin bzw. einen Vertreter 
des Gemeindetags Baden-Württemberg, des Landkreistags Baden-Württemberg 
und des Städtetags Baden-Württemberg. Die Landesseite wird vertreten durch je 
eine Vertreterin bzw. einen Vertreter des Finanzministeriums, des Innenministeri-
ums und des Staatsministeriums. 

Geschäftsstelle der Kommission ist das Ministerium für Finanzen Baden-Württem-
berg.  

2. Bisherige Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission für die lau-
fende Legislaturperiode 

Die Gemeinsame Finanzkommission hat für die laufende Legislaturperiode bis-
lang drei Empfehlungen ausgesprochen. Diese datieren vom 4. November 2016, 
24. Juli 2018 und 16. Dezember 2019. 

Dem Landtag wurde zu den Empfehlungen mit den Drucksachen 16/1121, 
16/5115 und 16/7481 berichtet. 
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II.  Empfehlung 

Infolge der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie hat die Gemeinsame 
Finanzkommission 2020 erneut beraten und in ihrer Sitzung am 20. Juli 2020 ein-
vernehmlich den beiliegenden "Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt", der 
am 28. Juli 2020 von den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinsamen Fi-
nanzkommission unterzeichnet wurde, beschlossen.  



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8660

6

Anlage
zum Bericht der Gemeinsamen Finanzkommission
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